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14 Jahre Präventionsparagraph – Stand 
der sachsenweiten Umsetzung des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
Vanessa Brenner / Katharina Sende

Auch vierzehn Jahre nach der Verankerung der gesetzlichen Regelung 

zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) im SGB IX bieten 

zahlreiche Unternehmen ihren betroffenen Mitarbeitern keine Maß-

nahmen zur Wiedereingliederung an. Eine breit angelegte, sachsen-

weite Befragung unter den IHK-Mitgliedsunternehmen verdeutlichte 

die Defizite und identifizierte den Informationsbedarf. Der vorliegende 

Beitrag entstand aus einer Bachelorthesis und soll aufbauend auf den 

Umfrageergebnissen eine Handlungsempfehlung für die Einführung 

und Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements ge-

ben. So können positive Auswirkungen sowohl für die Unternehmen als 

auch deren Mitarbeiter erzielt werden. Ein erfolgreiches BEM entlastet 

die Sozialkassen und kann einen Beitrag dazu leisten, die Arbeitsfähig-

keit der betroffenen Beschäftigten schneller wiederherzustellen und 

sie vor erneuten Erkrankungen, gegebenenfalls auch vor Arbeitslosig-

keit oder Frühverrentung zu schützen. Arbeitgeber wiederum profitie-

ren aufgrund der Förderung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

ihrer Beschäftigten sowie der Verringerung von Personalkosten durch 

sinkende Fehlzeiten.

Keywords: Betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsfähig-

keit, Fehlzeiten

Even fourteen years after occupational integration management has 

been regulated by law (SGB IX), numerous companies do not offer 

their employees any integration management measures. A broad, 

Saxony-wide survey among the member of the Chamber of Commer-

ce and Industry Dresden (IHK Dresden) has indicated the still existing 

shortcomings and identified the need for more information. The pre-

sent article summarizes a bachelor thesis written in the study course  

Public Management at the University of Cooperative Education Baut-

zen. Based on the survey results the article gives recommendations for 

the introduction and implementation of an integration management 

system in a company to achieve positive effects for both the companies 

and their employees. A successful integration management system 

has multiple positive effects: It can help employees to faster rehabili-

tate and increase employability, to protect against new illnesses, pos-

sibly also against unemployment or early retirement, and even relieves 

social security funds. Employers, on the other hand, benefit from work-

place health promotion due to better health and higher productivity of 

employees reducing labour costs as absenteeism reduces.

Key words: Occupational integration management, employability, ab-

senteeism
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1. Mitarbeitergesundheit als Wettbewerbsvorteil 
„Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird.

Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden.“

Dieses Zitat von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) hat an 

Aktualität nichts verloren. Veränderungsbedarf haben viele Un-

ternehmen im Freistaat Sachsen. Sie sehen sich mit steigenden 

Fehlzeiten ihrer Beschäftigten konfrontiert, insbesondere die Lang-

zeiterkrankungen sind auf dem Vormarsch. Der Gesundheitsreport 

der Betriebskrankenkasse BKK zeigt in der bundesweiten Darstel-

lung auf, dass Erkrankungen mit mehr als 42 Tagen für einen Groß-

teil der AU-Tage verantwortlich sind (vgl. Knieps, Pfaff (Hrsg.) 2016, 

S. 41). Nur 4,2% der Arbeitsunfähigkeitsfälle (AU-Fälle) machen fast 

die Hälfte (47,5%) der AU-Tage aus (vgl. ebenda). Ein Zusammenhang 

konnte dabei zwischen den Langzeiterkrankungen und dem Alter 

der Beschäftigten nachgewiesen werden. Laut DAK-Gesundheits-

report 2017 entfällt bei den 15- bis 19-Jährigen lediglich ein Anteil 

von 16,6% des Krankenstandes auf die Langzeit-AU-Fälle, während 

dieser Wert in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 61,4% beträgt 

Übersicht der einzelnen Schritte zur Umsetzung des BEM im Einzelfall

Einzelne Schritte Dokumente / Arbeitshilfen

2. Schritt: Erstkontaktaufnahme
•  Angebot eines BEM-Gespräches durch die Kontaktperson, 

meist schriftlich während der Arbeitsunfähigkeit
• Aufklärung des Betroffenen zu Zielen und Vorgehen, Bedeutung seiner Mitwirkung, 

Betonung der Freiwilligkeit
• Schriftliches Einverständnis oder Ablehnung wird gegeben

1. Schritt: Feststellung der Arbeitsunfähigkeit > 6 Wochen
• Festlegung von Verfahren zur Meldung von Fehlzeiten  

(z.B. Frühwarnsystem ab 5 Wochen, Meldung ab dem 42. Tag…)
• Systematische Einbindung Betriebsarzt  

(Arbeitsplatzbegehung etc. bei drohender Langzeiterkrankung, Interviews..)
• Jährliche Auswertung der Krankenstände (in größeren Betrieben mit Krankenkasse)
• Schwerpunkte überprüfen (z.B. Häufung in bestimmten Abteilungen?)

3. Schritt: Erstgespräch + Maßnahmeplan
• Gespräch zur Information und Vertrauensaufbau
• Gewinnung Informationen zu möglichen betrieblichen Ursachen und Auswirkungen 

der Erkrankung, Leistungspotentialanalyse
• Ziel und Lösungsideen diskutieren
• Zustimmung zu weiteren BEM Maßnahmen einholen
• Entwicklung des Maßnahmeplans

6. Schritt: Evaluation
• abschließende Bewertung des Einzelfalls
• Krankheitszeiten des Mitarbeiters nach Abschluss des BEM erfassen
• Rückschlüsse für weitere Arbeitsplätze möglich?
• Ergebnisse zur Optimierung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung nutzen

4. Schritt: Umsetzung der Maßnahmen
• Umsetzung der technischen, organisatorischen und persönlichen Maßnahmen
• Termine zur Überprüfung der Umsetzung, Feedbackschleifen

• Informationssystem  
der Mitarbeiter 
(Infoschreiben etc.)

• BEM-Datenblatt
• Datenschutzsystem

• Erstkontaktschreiben 
mit Rückantwort

• Informationsschreiben
• Schulung Kontaktperson

• Schulung Gesprächsführung
• Datenschutzerklärung
• Schweigepflichtserklärung
• Ergebnisprotokoll
• Fallmanager festlegen

• prozesssteuernde Person  
festlegen

• Dokumentationsbogen

• Auswertungsbericht
• Ergebnisprotokoll
• Abschlussgespräch
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(vgl. Storm (Hrsg.) 2017, S. 17). Der Anteil der Erwerbstätigen in die-

ser Altersgruppe hat seit 2005 um ca. 20% zugenommen und lag im 

Jahr 2016 schon bei 71% (vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 2017, 

S. 364). Aber auch die Globalisierung und der Strukturwandel der 

Wirtschaft sorgen für eine Steigerung der AU-Tage. Unabhängig vom 

Alter leiden Arbeitnehmer unter höherem Zeitdruck, die zu erledi-

genden Aufgaben werden immer komplexer und der Erfolgszwang 

nimmt zu. Insbesondere das Thema psychische Erkrankungen rückt 

immer mehr in den Vordergrund (vgl. Schröder 2013). Entsprechend 

dem Gesundheitsreport der BKK (2017) beträgt die Arbeitsunfähig-

keit bei psychischen Störungen im Durchschnitt 38,8 AU-Tage je Fall 

und weist demnach die durchschnittlich längsten Fehlzeiten pro Fall 

auf (vgl. Knieps, Pfaff (Hrsg.) 2016, S. 39). Diese Entwicklungen auf 

Bundesebene sind analog auch im Freistaat Sachsen zu beobachten 

(vgl. z.B. DAK-Gesundheit 2016).

Die Signale der Gegenwart sind offensichtlich und die Unternehmen 

damit konfrontiert, auf diese zu reagieren. Veränderungen sind wich-

tig, wie das Eingangszitat zeigt - gerade auch im betrieblichen Alltag. 

Arbeitgeber und Mitarbeiter müssen sich auf diese einlassen können, 

um effiziente verhaltens- sowie verhältnisorientierte Maßnahmen 

zum Erhalt der Gesundheit zu etablieren. 

Es stellt sich daher einerseits die Frage, wie Langzeiterkrankte mög-

lichst schnell wieder in den Arbeitsalltag integriert werden können. 

Andererseits muss es aber auch das Ziel sein, erneuter Arbeitsunfä-

higkeit vorzubeugen. 

2. Das betriebliche Eingliederungsmanagement – wozu 
sind Betriebe eigentlich gesetzlich verpflichtet?
Ein Mitarbeiter hat sich krankgemeldet – schon wieder. Die Übernah-

me dessen Aufgaben führt zu Unmut bei den Kollegen. Seine Fehlzei-

ten haben in letzter Zeit stark zugenommen, so dass sie sich in den 

vergangen zwölf Monaten auf über sechs Wochen summieren. Was 

ist zu tun?

An diesem Punkt setzt das BEM an. Bereits zum 01. Mai 2004 hat der 

Gesetzgeber mit der Novellierung des § 84 Absatz 2 (seit 01/2018 § 

167 Absatz 2) im Sozialgesetzbuch neun (SGB IX) das betriebliche 

Eingliederungsmanagement (BEM) verankert. Damit wurden alle Ar-

beitgeber verpflichtet, langzeiterkrankten Mitarbeitern ein BEM an-

zubieten. Eine Person gilt dann als langzeiterkrankt, wenn sie in den 

vergangenen zwölf Monaten mindestens sechs Wochen am Stück 

oder mit Unterbrechungen arbeitsunfähig war. Die Verpflichtung 

besteht unabhängig von der Mitarbeiteranzahl im Unternehmen. 

Das BEM ist laut seinem gesetzlichen Zweck ein reines Hilfsangebot: 

während der Arbeitgeber die Pflicht hat, ein BEM anzubieten, ist es 

dem betroffenen Arbeitnehmer selbst überlassen, ob er die Unter-

stützungsmaßnahmen annehmen möchte. Die Unternehmen sind 

also auf die Mitarbeit des betroffenen Beschäftigten angewiesen (vgl. 

Jaeger et al. 2015, S. 428). Auf eine Ablehnung des Angebots seitens 

des langzeiterkrankten Mitarbeiters können keine arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen folgen.

Die gesetzliche Grundlage umfasst nur wenige Eckpunkte und lässt 

Fragen zur Umsetzung offen, da sie keinen Handlungsleitfaden lie-

fert. Einige Grundsätze und Mindeststandards des BEM entstanden 

im Zuge der Rechtsprechung und durch Forschungsarbeiten, sorgen 

aber nicht für eine einheitliche Durchführung des BEM in den Unter-

nehmen (DGB Bundesvorstand (Hrsg.) 2017, S. 2).

3.Ergebnisse der sachsenweiten Befragung
Dass Veränderungsbedarf besteht, ist unumstritten - doch wie verän-

derungsbereit sind Unternehmen im Freistaat Sachsen tatsächlich? 

Eines kann vorweggenommen werden: auch vierzehn Jahre nach 

Verankerung des BEM im SGB IX sind zahlreiche Unternehmen mit 

der Implementierung und Umsetzung überfordert oder führen kein 

BEM durch. 

Eine sachsenweite Umfrage im Rahmen der Bachelorthesis von Bren-

ner (2017) unter den Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Han-

delskammer (IHK) ergab, dass fast 65% der 209 befragten Betriebe 

das Thema BEM bisher noch nicht in der Geschäftsleitung themati-

siert haben. Als Grund gab fast die Hälfte an, dass das betriebliche 

Eingliederungsmanagement bisher unbekannt war. Unsicherheiten 

in der Umsetzung und ein unzureichender Informationsstand sind 

weitere Hemmnisse. Externe Unterstützungsmöglichkeiten sind 

größtenteils unbekannt. Dies gilt vor allem für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen in ländlichen Regionen. 

Betriebe, die bereits ein BEM durchführen, tun dies oft rudimentär, 

nicht standardisiert und in 70% der Fälle ohne eine Evaluierung der 

Ergebnisse. So haben z.B. lediglich 14% der befragten Unternehmen 

eine Betriebsvereinbarung zum BEM festgeschrieben. 40% der Be-

triebe, die ein BEM bereits eingeführt haben, überwachen nicht die 

6-Wochen-Frist. Bei Auftreten einer Langzeiterkrankung können die-

se Unternehmen nicht rechtzeitig reagieren und es vergehen weitere 

Arbeitsunfähigkeitstage, bis mit notwendigen Maßnahmen zur Über-

windung der Arbeitsunfähigkeit begonnen werden kann. Weiterhin 

erfolgt in 25% dieser Betriebe keine Information der Mitarbeiter über 

das Angebot des BEM. Auch die Freiwilligkeit der Teilnahme am BEM 

wird nur in 18% der befragten Unternehmen gegenüber dem Mitar-

beiter angesprochen. Die übrigen Betriebe behalten diese Informa-

tion für sich oder haben keine Kenntnis darüber. BEM-Beauftragte, 

die für Erstgespräche mit den Langzeiterkrankten eingesetzt werden, 

sind in 48% der Fälle nicht dafür geschult. Auch diese genannten 

Defizite betreffen hauptsächlich ländlich gelegene kleine und mittel-

ständische Betriebe (vgl. ebenda). 

4. Überwindung der Defizite – Handlungsempfehlungen 
für die Einführung und Umsetzung des betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements
I. Umfassende Informationen sammeln und geben
Die Aufgabe der Geschäftsleitung besteht zunächst darin, sich aus-

führlich über die gesetzliche Regelung und die Zielsetzung des BEM 

zu informieren. Beratungen zur Erweiterung des eigenen Informa-

tionsstandes können bei unternehmensexternen Institutionen wie 

z.B. den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherungen oder der 
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Bundesagentur für Arbeit in Anspruch genommen werden. Die ge-

setzliche Rentenversicherung ist Ansprechpartner für Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben und bietet auch einen Firmenservice an. 

Darüber gibt es auch die Möglichkeit, externe Dienstleister als Exper-

ten für die Durchführung des BEM zu beteiligen. Rehabilitationsträ-

ger, Krankenkassen oder Unternehmensberatungen, die auf das BEM 

spezialisiert sind, können die Umsetzung des BEM-Verfahrens beglei-

ten. So wird kein zusätzliches Personal gebunden und das BEM kann 

von außen organisiert werden. 

Anschließend ist es erforderlich, alle Mitarbeiter des Unternehmens 

über das Thema BEM zu informieren. Idealerweise kann die Informati-

onsweitergabe in einer Personal- bzw. Betriebsversammlung oder an 

einem Gesundheitstag erfolgen. Zusätzlich empfiehlt sich eine Informa- 

tion, die mit den Gehaltszetteln verteilt wird. So werden auch diejenigen 

Beschäftigten, die zu diesem Zeitpunkt arbeitsunfähig, im Erholungsur-

laub, im Mutterschutz oder in Elternzeit sind, entsprechend informiert.

II. Verankerung im Unternehmen
Eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung zum BEM regelt Zweck und 

Ziele des BEM, die Beteiligten am BEM-Prozess und deren Aufgaben 

und enthält Angaben zur Durchführung. Gleichzeitig sollten alle not-

wendigen Dokumente erstellt werden, die einen Einzelfall begleiten. 

Dazu zählen insbesondere das Erstanschreiben, die Rückantwort, 

Schweigepflichtsvereinbarungen oder der Evaluationsbogen. Ver-

antwortlichkeiten müssen festgelegt werden: in kleinen und mittle-

ren Unternehmen sollte es zumindest eine feste Person geben, die 

als BEM-Beauftragter und Ansprechpartner fungiert. Weiterhin ist 

eine Erfassung und regelmäßige Überwachung der Fehlzeiten not-

wendig. Tritt ein BEM-Fall ein, wird der BEM-Beauftragte informiert, 

der den Kontakt aufnimmt. Da in kleineren Unternehmen oft auch 

der BEM-Beauftragte das Erstgespräch führt, muss dieser umfassend 

in Gesprächsführung geschult werden. Das Erstgespräch ist eine sehr 

sensible Stellschraube, die oft über den Erfolg des ganzen Prozesses 

entscheidet.

III. Umsetzung im Einzelfall
Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht der einzelnen Schrit-

te zur Umsetzung des BEM im Einzelfall. Die bei jedem Schritt erfor-

derlichen Dokumente sind ebenfalls mit aufgelistet. Eine ausführli-

che Darstellung des Verfahrens findet sich in Brenner & Sende (2018, 

in Druck).

Mit diesem Ablauf ist ein rechtssicheres BEM-Verfahren sicherge-

stellt. Der Mitarbeiter kann das Verfahren an jeder Stelle abbrechen – 

der Arbeitgeber ist also auf dessen Mitarbeit angewiesen. Deswegen 

ist es auch unumgänglich, dass die BEM-Verantwortlichen eine Schu-

lung in Gesprächsführung durchlaufen. Eine Langzeiterkrankung 

kann für den Einzelnen ein hochsensibles Thema sein. Es besteht die 

Gefahr, dass ein Betroffener aufgrund unzureichender Informationen 

oder dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, das Verfahren 

ablehnt. Die Bestimmung eines BEM-Beauftragten im Betrieb sollte 

für kleine und mittlere Unternehmen mit geringem Personalbestand 

das Mittel der Wahl sein: dieser kann den gesamten BEM-Prozess in 

Eigenregie überwachen und leiten. Ein gut geplantes BEM-Verfahren 

ist für Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen ein Gewinn und 

darf auch in seiner Außenwirkung im Sinne des Employer Branding 

nicht unterschätzt werden.


